[bookmark: x_Anhang_Ausbildungsdok]Ausbildungsdokumentation

für den Lehrberuf Entsorgungs- und Recyclingfachmann/-frau – Abfall 
nach dem BGBl. I Nr. 67/1997 (129. Verordnung; Jahrgang 1998)


Lehrbetrieb: 	

Ausbilder/in: 	

Lehrling: 	

Beginn der Ausbildung: 	 Ende der Ausbildung: 	



	
	
	

	
	Hinweise:

Ausbildungstipps, praxistaugliche Methoden und Best-Practice-Beispiele finden Sie im Tool 2 des Ausbildungsleitfadens unter:

https://www.qualitaet-lehre.at/

Ein Video zu den Ausbildungsleitfäden ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.youtube.com/watch?v=ag1kWHhKjyg

	

	
	
	




Durchgeführte Feedback-Gespräche zum Ausbildungsstand:

1. Lehrjahr

	Feedback-Gespräch
	Datum 
	Unterschrift Lehrling
	Unterschrift Ausbilder/in
	

	
	
	
	
	

	

	

	Weiteres 
Feedback-Gespräch
	Datum 
	Unterschrift Lehrling
	Unterschrift Ausbilder/in
	

	
	
	
	
	



	Anmerkungen
	





2. Lehrjahr

	Feedback-Gespräch
	Datum 
	Unterschrift Lehrling
	Unterschrift Ausbilder/in
	

	
	
	
	
	

	

	

	Weiteres 
Feedback-Gespräch
	Datum 
	Unterschrift Lehrling
	Unterschrift Ausbilder/in
	

	
	
	
	
	



	Anmerkungen
	





3. Lehrjahr

	Feedback-Gespräch
	Datum 
	Unterschrift Lehrling
	Unterschrift Ausbilder/in
	

	
	
	
	
	

	

	

	Weiteres 
Feedback-Gespräch
	Datum 
	Unterschrift Lehrling
	Unterschrift Ausbilder/in
	

	
	
	
	
	



	Anmerkungen
	





	
	
	

	
	Infobox:

Auf den folgenden Seiten finden Sie zu jedem Kompetenzbereich die Ausbildungsziele und die dazugehörigen Ausbildungsinhalte.

	
[image: ]
	Hinweis:
Erstreckt sich ein Ausbildungsinhalt über mehrere Lehrjahre, ist die Ausbildung im ersten angeführten Lehrjahr zu beginnen und spätestens im letzten angeführten Lehrjahr abzuschließen. Jeder Lehrbetrieb hat unterschiedliche Prioritären. Der Ausbildungsleitfaden und die im Rahmen des Berufsbilds angeführten Beispiele sollen als Orientierung bzw. Anregung dienen, die nach Tätigkeit und betrieblichen Anforderungen gestaltet werden können.



Erklärung:

· Für jeden absolvierten Ausbildungsinhalt können Häkchen in den weißen Feldern gesetzt werden. 
· Ist ein Feld grau gefärbt, bedeutet dies, dass der Ausbildungsinhalt in diesem Lehrjahr nicht relevant bzw. nicht auszubilden ist.

Beispiele:

	Zielgruppengerechte Kommunikation
	1. Lj.
	2. Lj.
	3. Lj.

	Ihr Lehrling kann …
	
	
	

	mit verschiedenen Zielgruppen kommunizieren und sich dabei betriebsadäquat verhalten.
	
	
	




	Ausstattung des Arbeitsbereichs
	1. Lj.
	2. Lj.
	3. Lj.

	Ihr Lehrling kann …
	
	
	

	die übliche Ausstattung seines Arbeitsbereichs kompetent verwenden.
	
	
	



	

	
	
	





	Ihr Lehrling kann…
	1. Lj.
	2. Lj.
	3. Lj.

	
	
	
	

	Handhaben und Instandhalten von zu verwendenden Werkzeugen, Geräten, Maschinen, Arbeitsbehelfen sowie Messgeräten und Prüfgeräten
	
	
	

	Grundkenntnisse über die Abfallwirtschaft aus betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher sowie ökologischer Sicht
	
	
	

	Kenntnis der Bedeutung der Abfallwirtschaft aus betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht; Kenntnis der ökologischen Zusammenhänge
	
	
	

	Grundkenntnisse über die kaufmännischen Betriebsabläufe; Planen und Analysieren von berufsbezogenen Abläufen
	
	
	

	Mitarbeiten beim Führen von Protokollen und Betriebstagebüchern unter Berücksichtigung rechnergestützter Systeme
	
	
	

	Führen von Protokollen und Betriebstagebüchern unter Berücksichtigung rechnergestützter Systeme
	
	
	

	Kenntnis der Werkstoffe und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften, Verwendungsmöglichkeiten, Bearbeitungsmöglichkeiten und Lagermöglichkeiten
	
	
	

	Bearbeiten einfacher Werkstücke nach betriebsspezifischen Erfordernissen (z. B. Fügen, Trennen)
	
	
	

	Durchführen von einfachen Arbeiten im Bereich des Montierens, Demontierens und Abdichtens
	
	
	

	Kenntnis betriebsspezifischer Hebezeuge, Transporteinrichtungen und Förderanlagen und ihrer Bedienung
	
	
	

	Bedienen betriebsspezifischer Hebezeuge, Transporteinrichtungen und Förderanlagen
	
	
	

	Grundkenntnisse über Mechanik, Elektrotechnik, Hydraulik und Pneumatik
	
	
	

	Kenntnis des Aufbaus und der Wirkungsweise von betriebsspezifischen Geräten, Maschinen und Anlagen
	
	
	

	Messen physikalischer Größen und Bestimmen von Stoffkonstanten
	
	
	

	Kenntnis des Messens, Steuerns und Regelns an abfalltechnischen Anlagen
	
	
	

	Messen, Steuern und Regeln an betriebsspezifischen abfalltechnischen Anlagen
	
	
	

	Bedienen und Überwachen von betriebsspezifischen Geräten, Maschinen und Anlagen (wie Elektromotoren, Verbrennungsmotoren, Gebläse, Verdichter, Pumpen)
	
	
	

	Wartung und einfache Instandsetzungsarbeiten an den im Betrieb verwendeten Geräten, Maschinen und Anlagen
	
	
	

	Lesen einfacher technischer Skizzen und Zeichnungen
	
	
	

	Kenntnis über Abfälle und Reststoffe und deren Vermeidung, Verminderung, Trennung, Behandlung und Verwertung auch unter Berücksichtigung der einschlägigen betrieblichen Maßnahmen
	
	
	

	Kenntnis der Mittel, Möglichkeiten und Organisation der Abfallbereitstellung, Abfallsammlung, Abfallzwischenlagerung und des Abfalltransportes
	
	
	

	Behandeln von Abfall (z. B. Verwertung, Zwischenlager, Deponie, Kompostierung)
	
	
	




	Ihr Lehrling kann…
	1. Lj.
	2. Lj.
	3. Lj.

	
	
	
	

	Grundkenntnisse über die thermische Abfallbehandlung
	
	
	

	Kenntnis der gefährlichen Abfälle und deren Behandlungsmöglichkeiten sowie Kenntnis über deren Manipulation
	
	
	

	Kenntnis der Chemie im Bereich der Abfallbehandlung
	
	
	

	Handhaben chemischer Arbeitsstoffe unter Beachtung ihrer chemischen Zusammensetzung
	
	
	

	Berücksichtigen der Gefahrensymbole sowie Grundkenntnisse über Sicherheitsdatenblätter (Bedeutung, Aufbau, Anwendung)
	
	
	

	Kenntnis der in der Abfallwirtschaft eingesetzten Energieträger
	
	
	

	Berufsbezogene Kenntnis der Biotechnologie
	
	
	

	Berufsbezogene Kenntnis der Arbeits- und Umwelthygiene
	
	
	

	Durchführen von betriebsbezogenen physikalisch-technischen und chemischen Untersuchungen
	
	
	

	Grundkenntnisse über abfallwirtschaftliche, wasserrechtliche und einschlägige umweltschutzbezogene Vorschriften, Normen und technische Anleitungen
	
	
	

	Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen 
(§§ 9 und 10 des Berufsausbildungsgesetzes)
	
	
	

	Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie der einschlägigen Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit unter besonderer Beachtung der von den Behandlungsanlagen ausgehenden Gefahren
	
	
	

	Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften
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